
 
 

E I N Z U G S E R M Ä C H T I G U N G  
(Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften) 

 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Hausverwaltung Österreichische Bau- u. Grundstück 
GmbH, Mariahilfer Straße 189, 1150 Wien, gegen jederzeitigen Widerruf, die von 
mir/uns zu entrichtenden Zahlungen, bei Fälligkeit, zu Lasten meines/unseres Kontos 
mittels Lastschrift einzuziehen. Damit ist auch meine/unsere Bank ermächtigt, die 
Lastschrift einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, 
insbesondere dann nicht, wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht 
aufweist. Ich/Wir haben das Recht, innerhalb von 56 Kalendertagen ab Abbuchungstag, 
ohne Angabe von Gründen, die Rückbuchung bei meiner/unserer Bank zu veranlassen. 

 

Verwendungszweck: Einzug monatliche Vorschreibung:             (Bestandsnummer) 

 

      
(Name und genaue Anschrift des Auftraggebers) 

 

      
(Geldinstitut des Auftraggebers) 

 

            
(Kontonummer des Auftraggebers) (Bankleitzahl) 

 

            
(IBAN des Auftraggeberkontos) (BIC) 
 
 
 
 
 
 
(Ort, Datum) (Unterschrift des Kontoberechtigten) 
 



 
 
 

A B B U C H U N G S A U F T R A G ,  I H R  V O R T E I L !  
 
 
Ein Abbuchungsauftrag ist der einfachste, schnellste und günstigste Weg, um Ihre 
Zahlungen zu begleichen.  
 
 

• Sie sparen sich die Dauerauftragsänderungsgebühr 
 

• keine Überwachung der Zahlungstermine 
 

• kein Ausfüllen von Schecks bzw. Überweisungen 
 

• Sie sparen sich die Zahlscheingebühr und den Weg zur Bank 
 

• jederzeit widerrufbar 
 

• keine Mahnungen mehr, da Vorschreibungen am Fälligkeitstag (um den 5. eines 
jeden Monats) abgebucht werden 

 
 
Sie brauchen nur das umseitige Formular auszufüllen und Ihrer Bank, sowie unserer 
Kanzlei je eine Kopie zukommen lassen. Gerne können Sie uns das Formular per Fax an 
unsere Nummer 01/893 61 92 15 oder via E-Mail (office@oe-bau.at) zusenden. 
 
 
Sollte bisher ein Dauerauftrag bestehen, vergessen Sie bitte nicht, diesen fristgerecht 
zu stornieren.  
 

 
 
Angst um Ihr Geld? 
Wussten Sie, dass Sie jede Abbuchung ohne Angabe von Gründen bis 
zu 8 Wochen von Ihrer Bank zurückholen lassen können? 

 
 
 


